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I.2.1 – Immobilien Satzungen, ÖPNV 

Az.: I.2.1-020.00 /Ri- Ud 

 

Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Kelsterbach 

Vergleich:   Entwurf der Feuerwehrgebührensatzung in der Fassung der 1. Änderung - derzeit gültige Satzung 
 

 

§§   neu / bisher 

Überschrift 

neu bisher Bemerkung 

§ 2 / § 2 

Gebührenschuldner 

(1)  Gebührenschuldner bei Maßnahmen zur 

 Brandbekämpfung sind, 

 

 8.  die Eigentümerin oder der Eigentümer 

 oder der die Besitzerin oder der Besitzer 

 vernetzter Rauchwarnmelder, die einen 

 Fehlalarm durch Kommunikationsmit

 tel mit automatischer Ansage oder 

 Anzeige auslösen, die keine Brand

 meldeanlage sind, 

 

9. die Eigentümerin oder der Eigentümer 

oder die Besitzerin oder der Besitzer ei-

ner Gefahrenwarnanlage, die an ein pri-

vates Sicherheitsunternehmen ange-

schlossen ist und dieses die Meldung 

ohne Überprüfung an die Leitstelle wei-

tergibt, wenn diese einen Fehlalarm aus-

löst, 

 

10. die Person, die den Einsatz der Feuer-

wehr durch nicht angezeigtes, aber nach 

§ 3 Abs. 5 Satz 1 der Verordnung über 

die Beseitigung von pflanzlichen Abfäl-

len außerhalb von Abfallbeseitigungs-

anlagen vom 17. März 1975 (GVBI. I S. 

(1) Gebührenschuldner bei Maßnahmen zur 

Brandbekämpfung sind, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. die Person, die den Einsatz der Feuerwehr 

durch nicht angezeigtes, aber nach § 3 

Abs. 5 Satz 1 der Verordnung über die 

Beseitigung von pflanzlichen Abfällen 

außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen 

 

 

 

Erweiterung des Personenkreises 

der Gebührenschuldner nach Ziffer 

8 und 9 durch den zunehmenden 

Gebrauch der vernetzten Rauch-

warnmelder sowie der Gefahren-

warnanlagen (vorwiegend gewerb-

licher Bereich), die an ein privates 

Sicherheitsunternehmen ange-

schlossen sind, durch deren 

Einsatz vermehrt mit kosten-

pflichtigen Fehlalarmen zu rech-

nen ist. 

 

 

 

 

 

geänderte Nummerierung durch 

die Aufnahme der Ziffern 8 und 9 
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§§   neu / bisher 

Überschrift 

neu bisher Bemerkung 

48) anzeigepflichtiges Verbrennen von 

Abfällen verursacht hat. 

 

 

vom 17. März 1975 (GVBI. I S. 48) an-

zeigepflichtiges Verbrennen von Abfäl-

len verursacht hat. 

 
 

Gebührenverzeichnis 

zur Feuerwehr-

gebührensatzung 

 

2. Fahrzeuggebühren 

 

2.   Fahrzeuggebühren 

2.3 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug

  (HLF) 

   HLF 20  77,00 € 

2. Fahrzeuggebühren 

2.3 Löschgruppenfahrzeuge (LF) 

 LF 16 62,00 € 

Das Löschgruppenfahrzeug LF 16 

wird altersbedingt außer Dienst 

gestellt. Die Gebühr für das neue 

HLF 20 wurde von der Fachabtei-

lung neu kalkuliert. 

Gebührenverzeichnis 

zur Feuerwehr-

gebührensatzung 

 

4. Gebühren für be-

sondere Leistungen 

(Pauschalsätze) 

4. Gebühren für besondere Leistungen 

(Pauschalsätze) 

4.1  Fehlalarm Brandmeldeanlage, vernetzte 

Rauchwarnmelder und Gefahren-

warnanlage gem. § 2 Absatz 1 Ziffer 7 

bis 9  600,00 € 

4. Gebühren für besondere Leistungen 

(Pauschalsätze) 

4.1 Fehlalarm Brandmeldeanlage  600,00 € 

Erweiterung des Gebührensatzes 

“Fehlalarm” analog der Aufnahme 

der Gebührenschuldner gem. § 2 

Abs. 1 Ziffer 8 und 9. 

 

 

Kelsterbach, 22.11.2017 Ud 




